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RATGEBER

Recht
Letztwillige
Verfügung
anfechten?
Unser Br«4er ist LürzZ/cfe verstor-
feen. Pcfeon seit einige« Jafere« feat-

ten sicfe feei ifem Anzeicfeen 4er
Parfeinsonscfeen Krank/zeit fee-

merfefear gemacfet. /n meinem Zetz-

ten Lefeensjafer feat sicfe sein geisti-
ger wn4 feörjzerZicfeerZ«sta«4 ra/?i-
de verscfeZecfetert. Fr feonnte zwm
SeisjneZ nicfef mefer recfene«, Zceine

Steuez/ormnZare mefer ans/iiZZen
«n4feat«nrnocfe Zeise tm4zwm 7ez7

verwirrt geredet
Fin feaZfees Jafer vorseinem Fo4 feat

er eine fesiamenfarifcfee Verdi-
gzzng an/gesetzt nn4, wie es den
Anscfeein waefei, nnr wii Miifee
an/s Pa/n'er geferaefet: «/efe setze
feierwii meine geiiefeie Ffee/ran aZs

AZZeinerfein ein.» [/nier normaZen
Z/mfidnden fediie unser Brw4er die
Verfügung niemaZs in dieser ein-
/aefesten Form seZfesf aufgesetzt.
Geistiger ZVormaZzusfa«4 feei Ans-
fertigung einer soZcfeen Verfügung
ist von Gesetzes wegen zur GüZtig-
feeii ein Frfbr4er«is. Oer ofeige
Te^i wnrde ifem — so gZaufee« wir —

tinier Druck znr Mederjcferi/i vor-
geZegi. Au/gru«4 4er geistigen nnd
körperZicfeen Afefeängigkeit von
seiner zweiien Ffee/rau, wii der er
nur kurz verfeeiratet war; feZiefe ifem
niefeis anderes aZs die Ans/eriignng
üferig.

Unsere LTZage an/ Mcfeiigfeeii der
iesiameniarisefeen Verfügung kam
vor e/em znsidndigen Friedens-
riefeier znr 5/racfee. Sein Vfer-

sefe/ag war eine Afe/indnng an mei-
ne Scfewester nnd miefe im Sinne
einer endgnZiigen FegeZnng. Die
PekZagte feai diese jeäocfe afege-
Zefeni. Was raien Sie nns - weiier-
maefeen oder au/gefeen?

Zeith ins 4/93

Die Frage nach der Urteilsfähig-
keit Ihres Bruders im Zeitpunkt
der Abfassung der letztwilligen
Verfügung lässt sich allgemeingül-
tig überhaupt nicht beantworten,
hängt diese doch entscheidend von
den Verhältnissen des Einzelfalles
ab. Immerhin muss ich feststellen,
dass die Begünstigung der Ehefrau
nicht etwas von vornherein Aus-
sergewöhnliches ist. Sie scheinen
auch davon auszugehen, dass Ihr
Bruder wusste, was er nieder-
schrieb, nehmen aber an, dass er
unter Druck handelte und sein
Testament nicht seinem wirklichen
Willen entsprach.

Dieser Nachweis, der wohl ausser-
ordentlich schwierig ist, müsste
von Ihnen erbracht werden. Sehr
wichtig dürfte dabei die Feststel-
lung des behandelnden Arztes
sein. Die physische Beeinträchti-
gung als solches genügt sicherlich
nicht als Grund für die Annahme
einer Verfügungsunfähigkeit. Die
Verschlechterung des geistigen
Zustandes, insoweit sie sich darin
äusserte, als Ihr Bruder nicht mehr
rechnen beziehungsweise die
Steuererklärung nicht mehr aus-
füllen konnte, dürfte für die An-
nähme der Verfügungsunfähigkeit
auch nicht genügen, weil die Ab-
fassung eines einfacheren Testa-
mentes leichter als die Bearbeitung
komplizierterer administrativer
Vorgänge sein dürfte. Es müsste
aber eine Gesamtwürdigung aller
Umstände erfolgen, und gerade
dies macht eine korrekte Beratung
letztlich unmöglich. Nach allge-
meiner Erfahrung dürften Ihre Pro-
zessaussichten recht gering sein.
Der Vorschlag des Friedensrich-
ters, der unabhängig ist und wohl
einige Erfahrung in der Beurtei-
lung von Rechtsstreitigkeiten hat,
scheint auch dahin zu deuten, dass
die Prozesschancen für Sie eher
schlecht stehen, denn sein Eini-
gungsvorschlag war im Verhältnis
zum gesetzlichen Erbanspruch
eher gering.

Faire
Entschädigung?

Vor etwa 4reissig /afere« verkaufte
mir mein Vtter unsere Liegen-
sefea/f, feestefee«4 ans Wofenfeaus
un4 WiesZan4, zum Preis von
Fr 35 000.- /feestefeenäe Lfypo-
tfeekj. Der Verkeferswerf feetrug
Fr 44 000.-. /efe üfeernafem 4ie
Liegenscfea/f mit 4er Verp/Zicfeiwng
/fer ZefeensZängZicfees, unentgeZtZi-
efees Wofenrecfet 4er FZter«, 4ie 66
un4 55 Jafere aZt waren. Meine
4rei Br«4er erfeieZten 4amaZs je
Fr 5000.-. Der Vater starfe naefe

20 Jaferen, 4ie Mutter Zefet noefe.

Das GrtzneZsifecfe Ziegt feeufe in 4er
Bauzone, 4er Pcfeätzwerf 4es
Wofenfeauses (ïnzwiscfeen renoviert
/iir Fr 200 000.-,) mit etwas Um-
sefewung feeträgt Fr 700 000.-,
4er Scfeäfzwerf 4es resfZicfee«
Grun4stückes ffeeute BauZa«4f
efeen/aZZs etwa Fr 700 000.-. Mei-
ne Fragen: fe/afee iefe gegennfeer
meinen Brüäer« recfetmà'ssige Ver-
ßZZicfetnngen? Wenn ja, was scfetzZ-

4e iefeje4em Wenn nein, was wäre
ein/airer Betrag fürje4e«

Sie haben die Liegenschaft zu ei-
nem Preis erworben, der etwas
niedriger als der Verkehrswert war.
Es könnte somit eine gemischte
Schenkung vorliegen, insoweit als
Ihnen ein Teil des Kaufpreises ge-
schenkt worden ist. Allerdings war
mit dem Kauf die Einräumung des

lebenslänglichen unentgeltlichen
Wohnrechts zugunsten der Eltern
verbunden. Dieses Wohnrecht
stellt eine wertmässige Belastung
dar. Um zu sehen, ob die Differenz
zwischen dem Verkehrswert und
dem Kaufpreis tatsächlich eine
Schenkung darstellte, müsste man
den Wert des Wohnrechts, in etwa
der Mietwert der Räume, die den
Eltern zur Verfügung standen, im
Zeitpunkt des Kaufes kennen. Die-
ser Wert wäre aufgrund des dama-
ligen Alters der Eltern und von
vorhandenen statistischen Lebens-
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I RATGEBER

erwartungstabellen zu kapitalisie-
ren. Daraus könnte sich ergeben,
was ich aufgrund des damaligen
Alters Ihrer Eltern sehr vermute,
dass der Differenzbetrag gar keine
Schenkung darstellte, vielmehr
durch den Wert des Wohnrechts
abgegolten war'. In einem solchen
Fall hätten Sie gegenüber Ihren
Brüdern keinerlei rechtliche Ver-
pflichtungen.
Was fair ist, hängt sehr stark vom
persönlichen, subjektiven Empfin-
den ab. Man könnte sich sagen,
dass das Gesetz fair sei, und, wenn
die Brüder keinen gesetzlichen
Anspruch auf eine Zahlung haben,
sei dies eben von Gesetzes wegen
so gewollt und sei deshalb fair.
Sollten Sie freiwillige Leistungen
an Ihre Brüder erbringen, so soll-
ten Sie dabei aus rechtlicher Sicht
berücksichtigen, dass solche Lei-
stungen möglicherweise Folgen
nach sich ziehen, zum Beispiel
könnten sie als Schenkungen
steuerpflichtig sein.

Ich empfehle Ihnen, den kapitali-
sierten Wert des Wohnrechts und
damit die Rechtslage abzuklären,
dann angesichts des offensichtlich
guten Einvernehmens mit den Brü-
dem das Gespräch zu suchen und
sich rechtlich zu informieren,
wenn Sie bestimmte Regelungen,
die Ihrem Fairnessempfinden ent-
sprechen, ins Auge gefasst haben.

Untermiete erlaubt?
Zm meiner Mietwo/mnng gekört
ein Nutzgarten. Da ick jetzt a//eZn
k/n, ist er mir viel zw gross. Meine
Nackkara würden gerne einen 7eil
davon ükernekme«. können wir
diese Angelegenheit nur unter uns
regein?

Gemäss den neuen Bestimmungen
zum Mietrecht, die am 1. Juli 1990
in Kraft getreten sind, ist dem Mie-
ter die Untermiete grundsätzlich
gestattet. Der Mieter kann somit
das Mietobjekt ganz oder teilweise
untervermieten, bedarf jedoch der
Zustimmung des Vermieters. Die-
ser kann aber die Zustimmung nur
dann verweigern, wenn der Mieter
dem Vermieter die Bedingungen
der Untermiete nicht bekanntge-
ben will oder die Bedingungen der
Untermiete im Vergleich zu denje-
nigen des Hauptmietvertrages
missbräuchlich sind oder dem Ver-
mieter aus der Untermiete wesent-
liehe Nachteile entstehen. Sie soll-
ten somit die Tatsache, dass Sie
einen Teil des Nutzgartens Ihrem
Nachbarn zum Gebrauch überlas-
sen wollen, dem Vermieter zur
Kenntnis bringen, doch sehe ich
keinen Grund, dass dieser seine
Zustimmung zu Ihrem Vorhaben
verweigern könnte. Zu beachten
ist allenfalls, dass die Nachbarn als
Untermieter die Sache nicht anders
gebrauchen dürfen, als es Ihnen
selbst gestattet ist. Die Nachbarn
könnten also beispielsweise nicht
aus dem Ihnen überlassenen Teil
des Nutzgartens einen englischen
Rasen oder einen Spielplatz oder
ähnliches machen.

Dr Zur Marco B/aggt

Zitat:
Unkraut ist

die Opposition der Natur
gegen die Gärtner.

Oskar Ko/coscb/ca

Medizin

Kniearthrose

7ck kin SO Jakre a/t wne/ kake ein
Arr/zrose-Tfraze. 7n versckier/enen
Zeitungen sind immer wieder 7nse-

rate zm /inden wie «Artkrose ist
kei/kar/». Bekannte emj>/ek/en
Medizina/ge/atine, verschiedene
Sa/ken zt/m Einreihen, komöopa-
fhische Mitte/ wsw. 7n der «Zeit-
/wj>e» jßnde ich keine so/chen 7nse-
rate oder 77inweise. Sind diese
nicht seriös? Mein TTansarzt sagt,
Arthrose sei nicht kei/ka/; wnd

emj>/iek/f mir ein künstliches TCnie-

ge/enk. 7st das der Weisheit /etzfer
Sch/wss?

Um es gleich vorwegzunehmen:
Arthrose ist nicht heilbar, weil der
durch Abnützung fehlende Knor-
pel im Gelenk nicht mehr ersetzt
werden kann. Für die Wirksamkeit
der Medizinalgelatine gibt es kei-
ne klaren Beweise. Bei anderen
Knorpelaufbaustoffen konnte zu-
mindest gezeigt werden, dass sie
im Restknorpel angereichert wer-
den. Das Einreiben von schmerz-
stillenden Salben lindert meist vor-
übergehend die lästigen Schmer-
zen, das gleiche gilt für die söge-
nannten Antirheumatika in Tablet-
tenform. Genau so wichtig sind
aber die Erhaltung der Beweglich-
keit im betroffenen Gelenk und die
Stärkung der stützenden Muskula-
tur durch regelmässige, nicht zu
ausgedehnte Spaziergänge. Unter-
stützend kann eine ambulante phy-
sikalische Therapie oder eine sta-
tionäre Badekur wirken. Ist aller-
dings die Arthrose zu weit fortge-
schritten, der quälende Schmerz
unter Belastung und in Ruhe an der
Tagesordnung, dann hilft tatsäch-
lieh nur noch das Einsetzen eines
künstlichen Kniegelenks.

Stefan Grüter 9240 Uziv/7
Stump f/efcfrofatirzeuge 073 - 5» 82 02

ßeweg/ich/ce/f für
Ge/ibefi/nderte und
Senioren

» sehr /e/ebt bed/enbar und tubrer-
sebe/nfre/

• m/t oder obne
Wetterverdec/c

• grosse fle/'cb-
we/te

• Garant/e:
7 Jabr

• unverb/nd-
//cbe
Beratung
oder l/or-
fübrung
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